
Stürme haben bei uns im März die Telefone nicht still stehen lassen – ob 

Schäden an Photovoltaikanlagen, herumfliegende Trampoline oder 

heruntergefallene Dachziegel. Zum Glück sind bei der Hausrat- und der 

Wohngebäudeversicherung Schadenursachen wie Stürme, aber auch Feuer, 

Hagel oder Leitungswasser abgedeckt. Diese Basisdeckung bietet jedoch 

immer noch einige Angriffspunkte für Schadenereignisse wie beispielsweise 

Überschwemmungen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Zunahme von 

Wetterextremen kann es sinnvoll sein, Elementargefahren in die Hausrat- und 

die Wohngebäudeversicherung einzuschließen.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weiteren werden im Rahmen der Elementarversicherung unter 

anderem auch Schäden durch Schneelast, Erdrutsch, Erdfall und, im 

Bereich der Wohngebäudeversicherung, auch durch Erdbeben 

verursachte Schäden wie gelöste Dachziegel oder Fassadenrisse 

abgesichert. 

Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie sich zum Thema 

Elementarversicherung informieren möchten oder darüber hinaus Ihr 

Wohngebäude oder Ihren Hausrat gegen Unbenannte Gefahren absichern 

wollen. 



 

 

nicht ausreicht. Um diese Frage zu klären, muss man die Leistungen 

dieser Versicherung kennen.

Die KFZ-Haftpflicht übernimmt Schäden, die man anderen - sog. „dritten“ 

- Personen im Straßenverkehr zufügt. Wenn Sie also beispielsweise als 

Autofahrer einen Unfall verursachen, deckt die Versicherung den 

unmittelbaren Schaden und die Folgeschäden ab – bis hin zur Zahlung 

einer lebenslangen Rente für die geschädigten Personen. Selbst 

verursachte Unfälle und eindeutige Schuldfragen sind also gut mit der 

KFZ-Haftpflicht abgesichert. Bei Bußgeldverfahren oder anderen 

Strafverfahren wie Führerscheinentzug oder Nachschulungen greift die 

Haftpflichtversicherung nicht. Hier würde eine Verkehrsrechtsschutz-

versicherung die anwaltliche Vertretung übernehmen. Diese greift auch 

beim Vertrags- und Sachenrecht. 
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